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- GEMEINDERATSSITZUNG 01/2025 

VERÖFFENTLICHUNG DER BESCHLÜSSE  

LT. § 45 ABS. 6 DER K-AGO 

Gemeinderat 

Zahl: 004-1/2025 

Datum: 31.03.2025 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 22:35 Uhr 

Ort: Gemeindeamt Weißenstein 

 

ANWESENDE: 

 
Der Vorsitzende: Bgm. Harald Haberle  

   

Die GVM: 1. Vzbgm. Ing. Christian Katholnig 2. Vzbgm.in Barbara Kircher 

   

Die GRM: Ing. Mario Unterrainer Ruth Serro 

 Helmut Wastl Mag (FH) Thomas Kircher 

 Dipl.-FWin Corinna Doraponti DI (FH) Klaus Kofler 

 Martin Linder Alexandra Obergriessnig 

 DI (FH) Martin Walder Elfriede Reicht (unter TOP 1 

angelobt) 

   

entschuldigt:   

die GVM Christine Fischer Hubert Dörer 

   

die GRM Andrea GABRIEL Peter Kleewein 

 Mag.a Michaela Brunner Katja Maier Eigenberger 

 Herbert Guggenberger 

(verstorben) 

 

   

Die ESM: Katharina Langer Helmut Pirker 

 Heimo Wallner Ing. Johann Auer 

 Jakob Fior Eduard Bodner 

   

weiters: AL Mag. Arnold Stessel FV Michael Dermutz 

   

Schriftführerin: Mag.a Daniela Tillian  

 

TAGESORDNUNG: 

 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur Mitunterfertigung der Niederschrift 

gemäß § 45 Abs. 4 K-AGO 1998  

3. Berichte des Bürgermeisters 

4. Bericht des Kontrollausschusses 

5. Beschluss eines Konsolidierungsplanes 

6. Voranschlag 2025 

7. IKZ-Bonus: Verwendung zur Bedeckung der Schulgemeindeverbandsumlage  
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8. Anpassung eines Kreditvertrags mit der Raiffeisenbank Drautal - Genehmigung der 

Zusatzvereinbarung  

9. Grundsatzbeschluss zur Änderung zur Nutzung der GTS  

10. Grundsatzbeschluss: Schulische Nachmittagsbetreuung: schulfreie Tage und Ferien  

11. Grundsatzbeschluss: Schulische Nachmittagsbetreuung: Sommerbetreuung 

12. Grundsatzbeschluss Essensbeitrag 

13. Vertrag mit dem Kindernest 

14. Kündigung Mietvertrag Dorfcafe 

15. Finanzierungsplan: Umbau Dorfcafe 

16. Pachtvertrag Naturschwimmbad Puch 

17. Kooperationsvertrag mit der Kelag 

18. Grundstücksteilung: Töplitsch Neubruchweg 

19. Grundstücksteilung: Weißenstein 

20. Grundstücksteilung: Müllnerfeld 

21. Widmung 08/2023 

22. Widmung 02/2024 

23. Grundsatzbeschluss Veräußerung Schultratte 

24. Verkauf eines Teilstücks der Schultratte: Kaufvertrag 

25. Änderung der Fischereiordnung 

26. Tagesordnungserweiterung 

 

BESCHLÜSSE: 

 

Ad 5: 

Der GR beschließt mehrheitlich den vom Land Kärnten vorgeschlagenen Konsolidierungsplan. 

 

Ad 6 

Der GR beschließt mehrheitlich den Voranschlag inklusive dazugehöriger Verordnung.  

 

Ad 7 

Der GR beschließt einstimmig den für 2025 der Marktgemeinde Weißenstein zustehenden IKZ-Bonus 

(interkommunale Zusammenarbeit) iHv € 50.000,-- zur Bedeckung der 

Schulgemeindeverbandsumlage zu verwenden. 

 

Ad 8 

Der GR beschließt einstimmig, eine Zusatzvereinbarung zum Darlehen (Fassadensanierung 

Wohnhaus Weißenstein) zu genehmigen, damit Tilgung und Zinsen am gleichen Tag abgebucht 

werden. 

 

Ad 9 

Der GR beschließt einstimmig den Grundsatzbeschluss für die Änderung zur Nutzung der GTS zu 

fassen.  

 

Ad 10 

Der GR beschließt mehrheitlich, in den Herbst- bzw. in den Semesterferien eine Betreuung 

anzubieten, wenn sich mindestens zehn Kinder in einer Schule anmelden. 
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Ad 11 

Der GR beschließt einstimmig, eine Sommerbetreuung anzubieten, wenn die Anzahl von zehn 

Kindern zustande kommt. 

 

Ad 12 

Der GR beschließt einstimmig, den Grundsatzbeschluss zu fassen, den Essensbeitrag für die GTS, den 

Kindergarten und die KITA für die Marktgemeinde Weißenstein kostenneutral zu stellen.  

 

Ad 13 

Der GR beschließt einstimmig einen Vertrag mit dem Kindernest. 

 

Ad 14  

Der GR beschließt mehrheitlich den Mietvertrag über das Dorfcafe mit 28.02.2025 zu kündigen. 

 

Ad 15 

Der GR beschließt einstimmig,  

a) die Projektkosten mit € 360.000,-- zu deckeln, 

b) den Finanzierungsplan zu genehmigen und 

c) den GV zur Auftragserteilung der einzelnen Gewerke zu ermächtigen. 

 

Ad 16 

Der GR beschließt einstimmig einen Pachtvertrag für das Naturschwimmbad Puch für die 

Sommersaison. 

 

Ad 17 

Der GR beschließt einstimmig einen Kooperationsvertrag mit der Kelag.  

 

Ad 18  

Der GR beschließt einstimmig eine Grundstücksteilung erlässt folgende Verordnung. 
 

 S T R A S S E N V E R W A L T U N G 

 

 

Datum: 04.03.2025 

Zahl:    612-5/01/2025 

(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen) 

  

Auskünfte: Mag. Arnold Stessel 

Telefon: 04245 2385–23 

Fax: 04245 2385–29 

e-mail: arnold.stessel@ktn.gde.at 

VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weißenstein vom 04.03.2025, mit welcher Grundstücke der KG Töplitsch in das 

öffentliche Gut übernommen und entlassen werden. 

 

Gemäß Kärntner Straßengesetz 2017 (K-StrG 2017) LGBl.Nr. 8/2017 (WV), zuletzt geändert LGBl. Nr.: 44/2023, in Verbindung 

mit den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl.Nr. 66/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 

43/2024, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

Das Trennstück 2 im Ausmaß von 19 m² sowie das Trennstück 5 im Ausmaß von 27 m², beide Gst.Nr. 251/2, EZ 154, KG 

75214 Töplitsch, werden dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Weißenstein, Gst. Nr.: 1222/3, EZ 392, KG 75214 

Töplitsch, unter Zugrundelegung der Gegenüberstellung für die Verbücherung gem. § 15 ff LTG der GZ 5123/24 des DI 

Ronald Humitsch vom 21.11.2024 lastenfrei zugeschrieben und in die Widmung zum Gemeingebrauch übernommen. 
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§ 2 

 

Das Trennstück 1 im Ausmaß von 19 m² sowie das Trennstück 3 im Ausmaß von 13 m², beide Gst. 1222/3, EZ 392, KG 75214 

Töplitsch und das Trennstück 4 im Ausmaß von 14 m², Gst.Nr. 1222/1, EZ 392, KG 75214 Töplitsch werden aus dem 

öffentlichen Gut der Marktgemeinde Weißenstein, unter Zugrundelegung der Gegenüberstellung für die Verbücherung 

gem. § 15 ff LTG der  GZ 5123/24 des DI Ronald Humitsch vom 21.11.2024, lastenfrei abgeschrieben und aus der Widmung 

zum Gemeingebrauch in das Privateigentum wie folgt entlassen:  Trennstück 1 in das Gst.Nr. 495/2, EZ 154 sowie die 

Trennstücke 3 und 4 in das Gst. 251/5, EZ 154, beide KG 75214 Töplitsch.   

 

Der Bürgermeister 

(Harald Haberle) 

angeschlagen am ………… 

abgenommen am ………... 

 

Ad 19 

Der GR beschließt einstimmig eine Grundstücksteilung erlässt folgende Verordnung. 
 S T R A S S E N V E R W A L T U N G 

 

 

 

Datum:   04.03.2025 

Zahl:    612-5/04/2024 

(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen) 

  

Auskünfte: Mag. Arnold Stessel 

Telefon: 04245 2385–23 

Fax: 04245 2385–29 

e-mail: arnold.stessel@ktn.gde.at 

 

VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weißenstein vom 04.03.2025, mit welcher Grundstücke der KG Weißenstein in das 

öffentliche Gut übernommen bzw. aus dem öffentlichen Gut entlassen werden. 

 

Gemäß Kärntner Straßengesetz 2017 (K-StrG 2017) LGBl.Nr. 8/2017 (WV), zuletzt geändert LGBl. Nr.: 44/2023, in Verbindung 

mit den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl.Nr. 66/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 

43/2024, wird verordnet: 

 

 

§ 1 

Das Trennstück 1 im Ausmaß von 1408 m², Gst. Nr. 1016/4, EZ 57, das Trennstück 2 im Ausmaß von 11 m², Gst. Nr. 587/1, 

EZ 494, das Trennstück 3 im Ausmaß von 93 m², Gst. Nr.: .279, EZ 2 und das Trennstück 4 im Ausmaß von 1081 m², Gst. Nr. 

601/1, EZ 57, alle KG 75217 Weißenstein werden dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Weißenstein, Gst. Nr.: 1387, EZ 

513, KG 75217 Weißenstein, unter Zugrundelegung der Gegenüberstellung des Teilungsplanes, GZ 4928/23, des DI Ronald 

Humitsch vom 20.11.2024 lastenfrei zugeschrieben und in die Widmung zum Gemeingebrauch übernommen. 

 

§ 2 

 

Das Trennstück 5 im Ausmaß von 1609 m², wird aus dem Gst. Nr.: 1387 (öffentliches Gut der Marktgemeinde Weißenstein), 

EZ 513, KG 75217 Weißenstein, unter Zugrundelegung des Teilungsplanes, GZ 4928/23, des DI Ronald Humitsch vom 

20.11.2024, lastenfrei abgeschrieben und aus der Widmung zum Gemeingebrauch entlassen.   

 

Der Bürgermeister 

(Harald Haberle) 

 

Ad 20 

Der GR beschließt einstimmig eine Grundstücksteilung erlässt folgende Verordnung. 

 
 S T R A S S E N V E R W A L T U N G 

 

 

 

Datum: 04.03.2025 

Zahl:    612-5/02/2025 

(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen) 

  

Auskünfte: Mag. Arnold Stessel 

Telefon: 04245 2385–23 
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Fax: 04245 2385–29 

e-mail: arnold.stessel@ktn.gde.at 

 

 

VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weißenstein vom 04.03.2025, mit welcher Grundstücke der KG Kellerberg in das 

öffentliche Gut übernommen und entlassen werden. 

 

Gemäß Kärntner Straßengesetz 2017 (K-StrG 2017) LGBl.Nr. 8/2017 (WV), zuletzt geändert LGBl. Nr.: 44/2023, in Verbindung 

mit den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl.Nr. 66/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 

43/2024, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

Das Trennstück 1 aus dem Gst.Nr.: 692/43, KG 75206 Kellerberg, EZ 235, im Ausmaß von 2 m² wird gemäß 

Vermessungsurkunde GZ 5125/24 des Herrn DI Ronald Humitsch vom 20. Dezember 2024 aus der Widmung zum 

Gemeingebrauch lastenfrei entlassen und dem Privateigentum des Gst.Nr.: 692/56, KG Kellerberg, EZ 235 zugeschrieben.   

 

Der Bürgermeister 

 

(Harald Haberle) 

 

angeschlagen am ………… 

abgenommen am ………... 

 

Ad 21 

Der GR beschließt einstimmig den Widmungspunkt 08/2023.  

 

Ad 22  

Der GR beschließt einstimmig den Widmungspunkt 02/2024.  

 

Ad 23 

Der GR fällt mehrheitlich den Grundsatzbeschluss zur Veräußerung der Schultratte.  

 

Ad 24 

Der GR beschließt mehrheitlich ein Teilstück der Schultratte zu verkaufen.  

 

Ad 25 

Der GR beschließt einstimmig die Fischereiordnung wie folgt zu ändern: 
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Ad 26  

Tagesordnungserweiterung: 

Thema zur aktuellen Situation in der Kindertagesstätte und dem Kindergarten in Puch bezgl. 

der quartalsmäßigen Evaluierung über den Ablauf des neuen Betreibers mit möglichen 

Verbesserungen der Kommunikation, der Führung und Leitung des Betriebes seit August 2024 

 

Der Referent wird ersucht quartalsmäßige Besprechungen zu diesem Thema durchzuführen. 


